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Zu kaufen gesucht

Die kinderlosen Ehegatten S. ha-
ben – scheinbar – vorgesorgt. Da 

ihr in die Ehe eingebrachtes Vermögen 
verbraucht ist, sie nichts geerbt oder 
geschenkt erhalten haben und auch 
sonst keine Eigengüter (sondern «nur» 
Lohnersparnisse) vorhanden sind, wie-
sen sie in einem Ehevertrag zwecks 
Meistbegünstigung die eheliche Errun-
genscha$ dem Überlebenden zu. Zu-
dem hat Herr S. einen auch von seiner 
Ehefrau unterzeichneten Text verfasst, 
wonach das Ehepaar alle ihre Verwand-
ten zugunsten des überlebenden Ehe-
gatten vom Erbrecht ausschliesst. Umso 
überraschter ist der Witwer, als nach 
dem Tod von Frau S. deren Ne&e (als 
ihr nächster Verwandter) das amtliche 
Nachlassinventar und Einsicht in das 
eheliche Vermögen verlangt.

Gut bedacht werden sollten reine 
Eheverträge. Ohne Nachkommen und 
Eigengüter lassen es die Ehegatten o$ 
bei einem Ehevertrag mit Vorschlags-
zuweisung bewenden oder sie wechseln 
von der Errungenscha$sbeteiligung zur 
Gütergemeinscha$ und weisen sich ge-
genseitig auf den Todesfall hin das Ge-
samtgut zu, um den P*ichtteilsanspruch 
der Eltern auszuschliessen. Dies ver-
hindert jedoch nicht, dass im späteren 
Nachlass auch die gesetzlichen Erben 
aus dem elterlichen Stamm mitzuwir-
ken haben. Diese können die Nachlass-
erledigung im Rahmen der (formell 
notwendigen) Erbteilung verzögern, 
obwohl sie letztlich vom Nachlass (man-
gels Eigengutes) nichts erhalten: Man 
kann auch Erbenstellung haben, ohne 
etwas zu erben!

Es ist daher in einer solchen Situ-
ation schon aus praktischen Gründen 
empfehlenswert, in einer erbrechtlichen 
Verfügung den überlebenden Ehegatten 
als Alleinerben zu bezeichnen. So er-
scheint (mangels Einsprache) einzig die-
ser auf der Erbenbescheinigung, und er 
muss sich nicht zeitintensiv in einer Er-

bengemeinscha$ mit unter Umständen 
zahlreichen Angehörigen aus der elter-
lichen Parentel herumschlagen. Zudem: 
Sollte während der Ehe unverho/ den-
noch Eigengut entstehen (zum Beispiel 
Genugtuung nach einem Unfall), sind 
nachträgliche erbrechtliche Präzisierun-
gen unerlässlich, um das Ziel der Meist-
begünstigung konsequent zu verwirk-
lichen. Dieses Risiko besteht auch für 
Ehegatten unter Errungenscha$sbeteili-
gung mit gemeinsamen Nachkommen.

Nun hat das Ehepaar S. diese Prob-
lematik zwar erkannt und eine Aus-
schlussklausel verfasst, indem der eine 
Ehepartner den gemeinsamen Willen 
in Pluralform («Wir verfügen, dass…») 
niederschrieb und beide diesen Text un-
terzeichneten (gemeinscha$liches Tes-
tament). Es fehlt aber die eigenhändige 
Abfassung der bloss mitunterzeichnen-
den Frau S.; auch ein beurkundeter Erb-
vertrag liegt nicht vor. Zufolge Form-
ungültigkeit besteht nun die Gefahr, 
dass diese, obwohl von gemeinsamem 
Willen getragene, Urkunde wirkungslos 
bleibt. Ähnliches gilt übrigens auch für 
Beitrittserklärungen, auf denen der eine 
Ehegatte unter das in Ich-Form abge-
fasste Testament des anderen vermerkt: 
«Dies soll auch für mich gelten.»
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